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SICHERHEITSDATENBLATT 

EISEN(II)-SULFAT MONOHYDRAT

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator

Handelsname EISEN(II)-SULFAT MONOHYDRAT

Produkt Nr. F21

CAS-Nr. 17375-41-6

EG-Nr. 231-753-5

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 

wird
Identifizierte Verwendungen Futtermittelzusatz. Düngemittel.

Abgeratene Verwendungen Keine bekannte.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Norkem B.V.Lieferant

Het Voert 7

1613 KL Grootebroek

The Netherlands

+31 (0) 228316688

+31 (0) 228313604

datasheet@norkem.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer 

Während Arbeitstagen und Arbeitszeit:  +31 (0)228 316688

Für Ärzte die Intoxikationsfälle behandeln in den Niederlanden: +31 (0)30 2748888

Bei Intoxikationsfälle in anderen Ländern: Notrufnummer diesbezügliches Land anrufen

Für Produktinformationen in übrigen Fällen: +32 (0)145 84545

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (EG 1272/2008)

Physikalische und chemische 

Gefährdungen

Nicht eingestuft.

Für Menschen Akut Tox. 4 - H302;Hautreiz. 2 - H315;Augenreiz. 2 - H319

Für Umwelt Nicht eingestuft.

Einstufung (67/548/EWG) Xn;R22. Xi;R36/38.

Der vollständige Text aller R-Sätze und Gefahrenhinweise befindet sich in Abschnitt 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

EG-Nr. 231-753-5

Beschriftung Gemäss (Eg) Nr. 1272/2008

Signalwort Achtung

Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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EISEN(II)-SULFAT MONOHYDRAT
Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM 

oder Arzt anrufen.

P302+352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen.

P501 Inhalt/Behälter gemäß regionalen Vorschriften entsorgen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

P270 Bei Gebrauch nicht essen,  trinken oder rauchen.

P264 Nach Gebrauch kontaminierte Haut gründlich waschen.

P321 Besondere Behandlung (siehe medizinischer Hinweis auf diesem Etikett).

P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 

spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

spülen.

P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P330 Mund ausspülen.

P332+313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

2.3. Sonstige Gefahren

Gemäß den aktuellen EU-Kriterien nicht als PBT/vPvB eingestuft.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. Stoffe

Handelsname EISEN(II)-SULFAT MONOHYDRAT

CAS-Nr. 17375-41-6

EG-Nr. 231-753-5

Summenformel FeSO4.H2O

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen

Die betroffene Person sofort an die frische Luft bringen.  Für Ruhe,  Wärme und frische Luft sorgen.  Bei Atemnot kann korrekt 

ausgebildetes Personal der betroffenen Person durch Verabreichung von Sauerstoff helfen. Bei andauerndem Unwohlsein,  Arzt 

konsultieren.

Verschlucken

KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN! NIEMALS ERBRECHEN HERBEIFÜHREN ODER FLÜSSIGKEIT EINFLÖSSEN,  WENN DIE 

BETROFFENE PERSON BEWUSSTLOS IST! Das Opfer sofort von der Expositionsquelle entfernen.  Viel Wasser trinken.  Für Ruhe,  

Wärme und frische Luft sorgen.  Arzt konsultieren.

Hautkontakt

Reizt die Haut.  Kontaminierte Kleidungsstücke ausziehen.  Sofort die Haut mit Seife und Wasser waschen.  Arzt konsultieren falls Reizung 

nach dem Waschen anhält.

Augenkontakt

Reizt die Augen.  Sicherstellen,  dass Kontaktlinsen vor dem Spülen der Augen entfernt werden. Augen sofort mit viel Wasser spülen,  

Augenlider dabei hochziehen.  Mindestens 15 Minuten lang weiterspülen.  Schnell ärztliche Hilfe suchen,  falls die Symptome nach dem 

Waschen andauern.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verschlucken

Kann Übelkeit,  Kopfschmerzen,  Schwindel und Rauschzustände verursachen. Durchfall.

Hautkontakt

Hautreizung.

Augenkontakt

Reizung der Augen und Schleimhäute.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine besondere Anweisung,  aber Erste-Hilfe kann bei versehentlicher Exposition,  Einatmen oder Verschlucken dieser Chemikalie 

erforderlich sein. Im Zweifelsfall SOFORT ÄRZTLICHE HILFE HOLEN!

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel
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EISEN(II)-SULFAT MONOHYDRAT
Geeignete Löschmittel

Dieser Stoff ist nicht entzündlich. Bei der Wahl des Löschmittels mögliche andere Chemikalien berücksichtigen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefährdungen

Bei Erhitzen oder Verbrennen können sich reizende Dämpfe/Gase enwickeln.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Hinweise Zur Brandbekämpfung

Ablauf von Abwasser in die Kanalisation und in Wasserquellen verhindern. Eindämmen zur Wasserüberwachung.

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung

Wahl von Atemschutzgerät bei Feuer: Die generellen Maßnahmen des Arbeitsplatzes beachten.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Für ausreichende Ventilation sorgen. Schutzkleidung tragen wie in Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblattes beschrieben. Einatmen von 

Staub vermeiden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation,  in den Boden oder in Gewässer gelangen lassen. Bei Gefahr einer Wasserverunreinigung die zuständigen 

Behörden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Abfall mit einem Staubsauger aufsaugen. Falls dies nicht möglich ist,  den Abfall mit einer Schaufel,  Besen o.ä. aufsammeln. In 

dichtschließende Behälter aufsammeln.  Kontaminierte Bereiche mit Wasser reinigen. Staubbildung vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verschüttetes Material aufsammeln und wie in Abschnitt 13 beschrieben entsorgen.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Verschütten,  Haut- und Augenberührung vermeiden.  Beschädigte Verpackungen nicht ohne Schutzausrüstung handhaben.  Gute 

Ventilation vorsehen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

In dichtgeschlossenen Behältern an einem kühlen,  trockenen und belüfteten Ort lagern. In Originalverpackung aufbewahren. Frostfrei 

lagern.  Behälter vor Wärmequellen und hohen Temperaturen schützen. Ungeeignete Behälter: Allgemeine Metalle (Eisen,  Aluminium,  

Kupfer).

7.3. Spezifische Endanwendungen

Die identifizierten Verwendungen dieses Produktes sind in Unterabschnitt 1.2 beschrieben.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE 

SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1. Zu überwachende Parameter

Angaben Zum Grenzwert

Keine Expositionsgrenzen für Bestandteil(e) angegeben.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Maßnahmen

Für genügend allgemeine und örtliche Absaugung sorgen.

Atemschutz

Bei unzureichender Ventilation oder bei Risiko für Einatmen von Staub geeignetes Atemschutzgerät mit Partikelfilter (Typ P2) tragen.

Handschutz

Schutzhandschuhe tragen.  Gummi,  Neopren oder PVC.  Der am besten geeignete Handschuh muss nach Beratung mit dem 

Handschuhlieferanten gefunden werden,  der Informationen über die Durchdringungszeit des Handschuhmaterials geben kann.

Augenschutz

Anerkannte Schutzbrille tragen.  Bei Staubbildung dichtschließende Schutzbrille tragen.

Andere Schutzmassnahmen

Augenspülvorrichtung und schnelle Augendusche vorsehen.

Hygienemaßnahmen

RAUCHEN IM ARBEITSBEREICH IST VERBOTEN!  Am Ende jeder Schicht,  vor dem Essen,  Rauchen und Toilettenbesuch Hände 

waschen. Kontaminierte Kleidungsstücke sofort entfernen.  Falls die Haut verschmutzt ist,  sofort mit Seife und Wasser reinigen.  

Geeignete Hautcreme verwenden,  um Austrocknen der Haut zu vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen,  trinken oder rauchen.
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EISEN(II)-SULFAT MONOHYDRAT
Hautschutz

Zweckmäßige Schutzkleidung tragen,  um eine mögliche Berührung mit der Haut zu vermeiden.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Granuliert

Farbe Grüngelb

Geruch Geruchfrei.

Löslichkeit Wasserlöslich. Unlöslich in: Ether.

Siedebeginn und Siedebereich >300

Schmelzpunkt (°C) ~300°C (H2O)

Relative Dichte 2.97 g/cm3

Schüttdichte 850 kg/m3

pH-Wert, Verdünnte Lösung 2.5-3.8,  (50g/L H2O @ 20°C)

Wasserlöslichkeit (G/100G, H2O 

20°C)

>1g/100gH2O (25°C)

Zersetzungstemperatur (°C) ~300°C (H2O)

Flammpunkt

Auf Endpunkt gemäß REACH-Anlage VII,  IX oder XI verzichtet.

Nicht zutreffend - anorganische Chemikalie.

Selbstentzündungstemperatur (°C) >300°C

Verteilungskoeffizient (N-Octanol/Wasser)

Nicht zutreffend - anorganische Chemikalie.

Explosive Eigenschaften

Nicht relevant

Anderes Brennverhalten

Dieser Stoff ist nicht entzündlich.

Oxidierende Eigenschaften

Erfüllt nicht die Kriterien zum Oxidationsvermögen.

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität

Es werden keine bestimmten Reaktivitätsgefahren mit diesem Produkt in Verbindung gebracht.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil bei den vorgeschriebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht relevant

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Wasser,  Feuchtigkeit. Frost.  Übermäßige Hitze über längere Zeit vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu Vermeidende Stoffe

Wasser,  Dampf,  wäßrige Gemische.  Stark oxidierende Stoffe. Starke Alkalien.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Schwefelige Gase (SOx).

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität:

Akute Toxizität (Oral LD50)

> 2000 mg/kg Ratte

REACH-Dossierinformation . Testmetode: OECD  401. Testmaterial: Eisen(II)-sulfat heptahydrat.

Trotz dieses Testergebnisses ist die harmonisierte Einstufung zugrunde gelegt:
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EISEN(II)-SULFAT MONOHYDRAT

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

REACH-Dossierinformation . Testmetode: OECD  404. Testmaterial: Eisen(II)-sulfat heptahydrat.

Reizend.

Schwere Augenschädigung/-reizung:

REACH-Dossierinformation - Leicht reizend.

Einatmen

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

Verschlucken

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Hautkontakt

Reizt die Haut.

Augenkontakt

Reizt die Augen.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Ökotoxizität

Nicht in Abläufen,  in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

12.1. Toxizität

EC50, 48 STD., Daphnia, mg/l 152

Akute Toxizität - Mikroorganismen

EC0 18 hours ~ 100 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

Nicht zutreffend - anorganische Chemikalie.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient

Nicht zutreffend - anorganische Chemikalie.

12.4. Mobilität im Boden

Mobilität:

Das Produkt ist wasserlöslich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß den aktuellen EU-Kriterien nicht als PBT/vPvB eingestuft.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Keine bekannte.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Allgemein Unterliegt nicht den internationalen Regeln bzgl. Transport von Gefahrgut  (IMDG,  ICAO/IATA,  

ADR/RID).

14.1. UN-Nummer

Nicht zutreffend.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht zutreffend.

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht zutreffend.
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14.4. Verpackungsgruppe

Nicht zutreffend.

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefährdende Substanz/Meeresschadstoff

Nein.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht zutreffend.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder 

das Gemisch
Eu-Rechtsvorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung,  Bewertung,  

Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH),  zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe,  zur 

Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates,  der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 

der Kommission,  der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG,  93/67/EWG,  93/105/EG und 2000/21/EG der 

Kommission,  mit Änderungen. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 

über die Einstufung,  Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen,  zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 

67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (mit Änderungen).

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Allgemeine informationen

Folgende Informationen werden in Übereinstimmung mit Artikel 13 der EG-Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle 94/62/EG 

bereitgestellt:

•  Wo immer möglich,  verwenden wir Mehrwegverpackungen und -paletten.  Einzelheiten dazu sind unseren Dienstleistungsverträgen zu 

entnehmen

•  Sie tragen die Kosten für die Entsorgung von Einwegverpackungen,  wir können Ihnen jedoch eine Liste mit möglichen 

Wiederaufbereitern zur Verfügung stellen

•  In den meisten,  aber nicht in allen Fällen können wir unsere Produkte in Mehrwegverpackungen anbieten. Die zusätzlichen Kosten dafür 

trägt jedoch der Kunde.  Einzelheiten zu spezifischen Anforderungen stellen wir auf Anfrage gern bereit

•  Alle Produkte,  die in Mehrwegverpackungen geliefert werden,  sind diesbezüglich gekennzeichnet
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R-Sätze (Vollständiger Text)

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.R22

Reizt die Augen und die Haut.R36/38

Vollständige Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.H302

Verursacht Hautreizungen.H315

Verursacht schwere Augenreizung.H319

Haftungsausschluss

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht für den Gebrauch zusammen mit irgendwelchen anderen Materialien oder 

in anderen Anwendungen. Die Angaben sind nach besten Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Erstellung richtig und verlässlich. Eine Garantie für 

die Genauigkeit, Verlässlichkeit und Vollständigkeit wird nicht gewährt. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Anwenders, selbst zu seiner Zufriedenheit 

diese Informationen auf Eignung für seine Anwendung zu prüfen.


